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Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen

323. Tagesordnung der Sitzung der 
 Verbandsversammlung des 
 Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper

An die Damen und Herren der Verbandsversammlung

Zu einer Sitzung der Verbandsversammlung lade ich Sie 
am

Dienstag, dem 28. Juni 2016, ca. 14.45 Uhr,

in den Sitzungssaal des Wasserwerkes Schürholz ein.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1.) Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Be-
schlussfähigkeit

2.) Benennung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung 
der Niederschrift über die heutige Sitzung

3.) Genehmigung der Niederschrift der Sitzung der Ver-
bandsversammlung vom 17. November 2015

4.) Kenntnisnahme der Niederschrift der Betriebsaus-
schuss-Sitzung vom 17. November 2015

5.) Bericht der Betriebsleitung

6.) Abnahme des Jahresabschlusses 2015 (mit Erläute-
rungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Südwestfalen-Revision GmbH Friebe-Prinz + Part-
ner)

7.) Entlastung des Betriebsausschusses

8.) Wahl des Verbandsvorstehers

9.) Wahl von Mitgliedern in den Betriebsausschuss

10.) Schonung der großen Dhünn-Talsperre – Vertrag mit 
der EVL GmbH

11.) Änderung der Veranlagungsregeln beim Aggerver-
band

12.) Änderung des bestehenden Wasserlieferungsvertrages 
mit der EVL GmbH

13.) Anfragen

14.) Verschiedenes

II. Nichtöffentlicher Teil

15.) Anfragen

16.) Verschiedenes

Wermelskirchen, den 23. Mai 2016

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorsitzende 

gez. Bernhard  S c h u l t e 
ABl. Reg. K 2016, S. 242

324. Einladung und Tagesordnung zur 
 43. Sitzung der Verbandsversammlung des CIVITEC

am

Mittwoch, dem 6. Juli 2016, um 10.00 Uhr,

Ratssaal im Kulturzentrum Himmeroder Hof, Prümer 6, 
53359 Rheinbach

1. Quartalsbericht I/2016 IV/0111/2016

2. Jahresabschluss 2015 VA/0071/2016

3. Ergebnis Kundenbefragung IV/0113/2016

4. Fortschreibung Mindeststandards  
zur Informationssicherheit IV/0112/2016

5. Neuwahl Mitglieder in den  
Verwaltungsausschuss des civitec VA/0073/2016

6. Mitteilungen und Anfragen

Siegburg, den 2. Juni 2016

civitec 
ZV Kommunale Informationsverarbeitung 

Im Auftrag  
Stefanie  S c h ä f e r 

ABl. Reg. K 2016, S. 242

325. Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 3223564943 
ausgestellt von der Kreissparkasse Euskirchen, ist abhan-
den gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls 
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 6. Juni 2016

Kreissparkasse Euskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 242

326. Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Auf Antrag werden folgende Sparkassenbücher mit 
den Kontonummern 3400090415, 3420036612 und 
4220465498, ausgestellt von der Kreissparkasse Heins-
berg, aufgeboten.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefor-
dert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlage der 
Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Erkelenz, den 1. Juni 2016

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 242
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327. Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Antragsgemäß wird das nachbezeichnete Sparkassen-
buch als in Verlust geraten oder abhanden gekommen 
gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) 
vom 27. Oktober 2009 aufgeboten: Stadtsparkasse Wer-
melskirchen, Kontonummer: 381556836.

Der Inhaber wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, andernfalls wird das Buch für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 27. Mai 2016

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 243

328. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
301572046, 302081369, 394756480.

Aachen, den 3. Juni 2016

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 243

329. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Kreissparkasse Heinsberg

Die Sparkassenbücher mit den Kontonummern 
3412702155, 3400225284, 3400696419 und 3411139292, 
ausgestellt von der Kreissparkasse Heinsberg, werden für 
kraftlos erklärt.

Erkelenz, den 31. Mai 2016

Kreissparkasse Heinsberg 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 243

330. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermels-
kirchen mit der Kontonummer 381518000 hiermit für 
kraftlos erklärt.

Wermelskirchen, den 30. Mai 2016 

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand 

ABl. Reg. K 2016, S. 243

E Sonstige Mitteilungen
331. Liquidation 
 h i e r :  1. Billard-Sport-Club Birkesdorf 53 e. V.

Der Verein „1. Billard-Sport-Club Birkesdorf 53 e. V.“ 
(VR 1837) Amtsgericht Düren, mit Sitz in Birkesdorf ist 
aufgelöst und befindet sich in Liquidation.

Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche 
bei den Liquidatoren: Thomas Skora, wohnhaft Nie-
derdrove 28, 52372 Kreuzau / Klaus Nagel, wohnhaft 
 Eichenheck 3, 52076 Aachen, anzumelden.

Die Liquidatoren 
ABl. Reg. K 2016, S. 243

332. Liquidation 
 h i e r :  Gemeinschaft Kreuzauer Ärzte e. V.

Die „Gemeinschaft Kreuzauer Ärzte e. V.“ (VR 2060) 
Amtsgericht Düren ist aufgelöst und befindet sich in 
 Liquidation. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefor-
dert, ihre Ansprüche gegen den Verein anzumelden.

Der Liquidator 
ABl. Reg. K 2016, S. 243
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